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Baugesuch 
 
Bauherr Swisshaus Bauforum AG, Seetal-Center, 6280 Hochdorf LU 
 
Bauvorhaben Einfamilienhaus auf Parzelle Nr. 462 
 
Planauflage Das Baugesuch liegt vom 15. Januar 2003 bis 03. Februar 2003 während den  
 ordentlichen Bürostunden in der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. 
 
Einsprachen Einsprachen gegen dieses Bauvorhaben sind während der Auflagefrist  
 schriftlich und begründet dem Gemeinderat Stilli einzureichen. 
 
 
 
 
Rechtskräftige Gemeindeversammlungsbeschlüsse 
 
Die Referendumsfrist ist am 07. Januar 2003 unbenutzt abgelaufen. Sämtliche an der Einwohner- und 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom 05. Dezember 2002 gefassten Beschlüsse sind somit gemäss  
§ 32 des Gemeindegesetzes in Rechtskraft erwachsen. 
 
 
 
 
Zivilschutz-Sirenenprobealarm 2003 
 
Am Mittwoch, 05. Februar 2003, findet in der Zeit zwischen 13.30 und 14.00 Uhr wiederum der 
jährliche Probealarm der Zivilschutzsirenen statt. – Die Kontrolle besteht in der Auslösung des Zei-
chens „Allgemeiner Alarm“. Es handelt sich dabei um den einzigen gesamtschweizerischen Probealarm 
in diesem Jahr.  
 



 
Der neue Reisepass 
Die neue Identitätskarte 
Am 1. Januar 2003 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeide-
partement (EJPD) einen neuen Reisepass herausgegeben. Auffal-
lend sind das neue Format der Dokumente und die Gestaltung der 
Seite mit den Personendaten. Die Neuerungen entsprechen den 
modernsten Standards der internationalen Zivilluftfahrtorganisa-
tion ICAO. Die Ausweise werden bei der Einwohnerkontrolle be-
antragt und nach spätestens 15 Arbeitstagen über die ausstel-
lenden Behörden vom Hersteller direkt an die Antragsteller/innen 
per Post (lettre signature) zugestellt. 
Antragsverfahren 
Wer einen Ausweis beantragen will, muss persönlich vorsprechen und sich über seine Identität auswei-
sen. Alle Antragsteller, die das 7. Altersjahr vollendet haben, müssen das Antragsformular am Schal-
ter persönlich unterschreiben. 
 
Schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertretung 
Bei Minderjährigen oder nicht mündigen Personen muss die gesetzliche Vertretung ebenfalls mit dem 
Antragssteller persönlich vorsprechen. Sind beide Eltern Inhaber der elterlichen Sorge, genügt in der 
Regel die Unterschrift einer sorgeberechtigten Person. Zusätzlich sind die Elternpässe (Format 1985) 
vorzulegen, damit ein allfälliger Kindereintrag gelöscht werden kann. 
 

Bei Eltern, die nicht im gleichen Haushalt leben, muss die schriftliche Einwilligung beider sorgeberech-
tigter Elternteile eingeholt werden. In diesem Fall ist bei Beantragung eine schriftliche Einwilligung 
des abwesenden Partners abzugeben. 
 

Besitzt nur ein Elternteil das elterliche Sorgerecht, darf nur dieser das Antragsformular mitunter-
zeichnen. Die Einwohnerkontrolle kann die Vorlage des geltenden Gerichtsentscheides, der die Zuspre-
chung des Kindes enthält, verlangen. 
 
Folgende Unterlagen sind unbedingt mitzunehmen 
− alter Reisepass/alte Identitätskarte (wird bei Beantragung eingezogen und annulliert) 
− bei Verlust des Reisepasses/der Identitätskarte die Verlustanzeige der Schweizer Polizei 
− Passfoto (35 x 45 mm ohne Rand, Frontaufnahme (Profilaufnahme ist unzulässig), neutraler 

Hintergrund, das Porträt muss in der Mitte der vorgeschriebenen Bildfläche sein) 
− Reisepässe beider Elternteile wenn ein neuer Pass für ein Kind beantragt wird 
− allfällige Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (siehe "Zustimmung der gesetzlichen Vertre-

tung") 
− Bargeld für die Ausweisgebühren 
 
Machen Sie sich bereits zu Hause Gedanken über 
Welchen Heimatort möchten Sie im Ausweis? 
Falls Sie mehrere Heimatorte besitzen, müssen Sie sich für einen entscheiden. In den neuen Auswei-
sen erscheint nur noch ein Heimatort. 
 



Ihre Körpergrösse? 
Wir benötigen bei allen Antragstellern, die das 14. Altersjahr vollendet haben, ihre Körpergrösse  
in cm. Auf den Eintrag der Augen- oder Haarfarben wird verzichtet. 
 

Möchten Sie den alten (annullierten) Ausweis behalten? 
Wenn Sie einen neuen Ausweis beantragen, wird der alte Ausweis am Schalter eingezogen und sofort 
annulliert. Falls erwünscht, wird er Ihnen ausgehändigt. Damit können Sie jedoch nicht mehr reisen 
oder sich identifizieren. Falls Sie noch gültige Visa besitzen sollten, werden wir auf Wunsch auf die 
Lochung der entsprechenden Seiten verzichten. 
 
 
Gebühren ab 1. Januar 2003 
 IDK Pass Pass + 

IDK 
prov. Pass 

Kinder 35.00 60.00 73.00 100.00 
Erwachsene 70.00 125.00 138.00 100.00 
 
Gültigkeit 
 Erwachsene Kinder bis 3 Jahre Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 
Pass 10 Jahre * 3 Jahre * 5 Jahre * 
prov. Pass max. 12 Monate max. 12 Monate max. 12 Monate 
ID-Karte 10 Jahre * 3 Jahre * 5 Jahre * 
 
* In Ausnahmefällen kürzere Gültigkeitsdauer 
 
 
 
 
Austausch und Neuverteilung der Jodtabletten 
 
Im Dezember 2001 hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über den Austausch und die Neuvertei-
lung der Jodtabletten in den Zonen 1 und 2 informiert. Damals hatte das BAG darauf hingewiesen, dass 
der Tablettenaustausch bzw. die Neuverteilung für Herbst/Winter 2002 vorgesehen ist. Da sich die 
Inkraftsetzung der erwähnten Verordnungsänderung verzögert, erfahren auch die Austausch- und 
Verteilungsarbeiten eine weitere Verschiebung. 
Die 1993 erstmals beschafften und verteilten Tabletten tragen das Verfalldatum „Exp. 12/01“. Das 
bedeutet, dass der Bund diese Tabletten eigentlich hätte austauschen müssen. Die letztlich durchge-
führten Qualitätskontrollen aller zentral gelagerten Tabletten zeigen, dass ausnahmslos alle Tabletten 
uneingeschränkt wirksam sind, d.h. der Gehalt an Jod stabil ist. Die verteilten Tabletten können bei 
einem Ereignisfall trotz des abgelaufenen Datums weiterhin verwendet werden. 
 
 
 



 

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN 
 
Todesfälle 
 
Galgenen SZ 03.12.2002 Finsterwald, Hans, geb. 1937, von Stilli AG, in Gal-

genen SZ 
 
Wohlen AG 08.01.2003 Hirt, Kurt, geb. 1938, von Stilli AG, in Wohlen AG 
 


